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$ehr geehrte Frau NopPer,

haben Sie vielen Dank für lhre Anfrage zur kartellrechtlichen Beurteilung der MEG Milch

Board.

Vertreter der MEG Milch Board erklären larrt lhren Angaben, dass das Milch Board eirt

,,staatlich genehmigtes Kartell" gei.

Diese Ausdrucksweise ist nach Auffassung der Beschlussabteilung stark vereinfachend

und daher nicht vollständig zutreffend-

W6 wir lhnen bereits im Oktober.2008 mitgeteilt hatten, stellt das Marktstrukturgesetz

grundsatzlich anerkannte Ezeugergemeinschafien von dem Kartetlverbot des $ 1 GWB

frel.1

Dies gilt jedoch nur, soweit eie den Wettbewerb auf dem Markt (hier: Absatz von

Rohmi6h) nicht aueschließen ( $ 3 Absatz 1 Zifrer I Marktstrukturgesetz)z- Die

t 
S ft Abeatz 1: g1 des &$etzes gegen Wettberrveösbeschränkungen findet keine Anwendung auf

Baschlttsse einer anerlqannhn Erzeugergemeinschafi lm sinne dieses GeseEes, soreit sie die Erzeugnisae

betrefen, d io sätzung$gemäß Gegenehnd ihrer Tätig keit si nd'

n
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Anerkennung biner Ezeugergemeinschaft kann gemäß g o Ab'satz 4 Marktstrukturgesetz

widerrufen werdeR, wenn die Anerkennungsvoräussetzungen nicht mehr gegeben sind'3

wie wir rhnen ebenfails in diesem $chreiben mitgeteirt hatten' ist eine erhebliche

Bünderung des Angebots von Rohmirch, wie sie z. B. die MEG Milch Board anstrebt, auch

unter Berticksiohtigung des Marktetrukturgesetzes nech Ansicht der Beschlueeabteilung

nicht mehr vom Kartellverbot des GWB äusgenommen. schon Eine Bündelung, die we-

sentriche Teire des Bundesgebietes erfässte, erst recht jedoch eine Bündelung der Roh-

milch auf europäischer Ebene ilber das European Milk Board Oder vergleichbare Erzeu'

gervereinigungen wäre darübEr hinaus auf ihre Konformität mit Europäischem Recht (Arti'

kel 81 EG Vertrag) zu itberprüfen. - , .

Es gibt daher nach Einschätzung der BeschluEEabteilung eine kartellrechtlich kritische

Grenee for die Bündelung der Rohmilch durch Erzeugergemeinschaften, bei dercn Über-

schreitung die Freistellung vorn'deutschen und europäischen Kartellverbot nicht mehr

vorlkgt. Dabei prüft das Bundeskartellamt erforderlichenfalls auch die

E u ropa rechtakonformität des Ma rffistru ktu rgesetzes a ls solches'

Mit freundlichen Grüßen

z Eine Erzeugeryemeinshaft wird anerkennt, wenn sie folgende voreusseEungeil ärfilllt, .'6' sie därf den

Wettbewerb aut üem Markt nlcht ausschließen'"

Eva-Maria Schu

t $ A Abs"c 4: Dte nach Landesrecht zuetänqig". !:htld-tiT -die 
Anerkennung widenufen, wenn dia

An€rr(ennungsuo.aue*eungtn nicnt menr geieben 6ind oder wenn crie Erzeugergerneinschaft gegen

gesetsliche Vorschriften odcr gefien b€hördticfr; Änordnungen auf Grund gesetrlicher Vorechriften verstößt'


